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§ 24 PStG 2013
 PStG 2013 - Personenstandsgesetz 2013

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Die Personenstandsbehörde hat einer im § 35 Abs. 2 angeführten Person auf Antrag eine Bestätigung der

Fähigkeit, eine eingetragene Partnerschaft zu begründen, auszustellen. Vorher ist die Fähigkeit des Antragstellers,

eine eingetragene Partnerschaft zu begründen, in gleicher Weise wie für das Begründen einer eingetragenen

Partnerschaft im Inland zu ermitteln.

2. (2)In der Bestätigung der Fähigkeit, eine eingetragene Partnerschaft zu begründen, ist zu bescheinigen, dass die

darin angeführten Partnerschaftswerber die eingetragene Partnerschaft begründen können.

3. (3)Die Bestätigung der Fähigkeit, eine eingetragene Partnerschaft zu begründen, gilt für sechs Monate, gerechnet

vom Tag der Ausstellung.
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